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Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei den EU-Agrar- und Strukturfonds 

 

Jahresbericht des ORH Mit dem Fördervollzug der rd. 1,4 Mrd. €, die jähr-
lich aus den EU-Agrar- und Strukturfonds nach 
Bayern fließen, sind im Freistaat 166 Stellen be-
fasst. Die Aufsplitterung der Zuständigkeiten ist un-
wirtschaftlich und fehleranfällig. 

Der ORH fordert, die notwendigen Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme bei weniger Behörden zu kon-
zentrieren. 

Beschluss des Landtags 
vom 8. Mai 2012 
(Drs. 16/12471 Nr. 2 a) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
bei den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der 
EU-Agrar- und Strukturfonds den hohen Verwal-
tungsaufwand zu reduzieren, die Zuständigkeiten 
bei weniger Behörden zu bündeln und auch ress-
ortübergreifende Lösungen zu prüfen. Dem Land-
tag ist bis 31.03.2013 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
vom 1. April 2013 
(Z3-0746-1/23) 

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten antwortet federführend auch für 
die anderen fondsverwaltenden Ressorts. Zu den 
Agrarfonds teilt es mit, dass es aufgrund einer 
Prüfung der EU-Kommission die Organisation der 
Zahlstelle im Ministerium gestrafft und in einer Ab-
teilung gebündelt sowie die - bisher im Staatsmi-
nisterium der Finanzen angesiedelte - Bescheini-
gende Stelle privatisiert habe. Hinsichtlich des Eu-
ropäischen Garantiefonds (EGFL) arbeite es kon-
tinuierlich daran, den Verwaltungsaufwand zu re-
duzieren und Verwaltungsabläufe zu standardisie-
ren. Mehr als 70 % der sog. Mehrfachanträge sei-
en 2012 über das angebotene Online-Verfahren 
gestellt worden. Im Bereich des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
Ländlichen Raums (ELER) erarbeite es in Ab-
stimmung mit dem Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit für einzelne Maßnahmen (Einzel-
betriebliche Investitionsförderung, LEADER und 
Marktstrukturverbesserung) ein neues Verwal-
tungs- und Kontrollsystem für einen standardisier-
ten und effizienten Fördervollzug. Das Staatsmi-
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nisterium für Umwelt und Gesundheit habe inzwi-
schen auf eine weitere Kofinanzierung einzelner 
Maßnahmen im Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege und damit auf das aufwendige EU-
Verfahren verzichtet. Es habe bei den wasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen die Zuständigkeit bei 
zwei Schwerpunkt-Wasserwirtschaftsämtern ge-
bündelt und damit die anderen 15 Ämter entlastet. 

Beim Europäischen Fischereifonds habe das 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten die Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen von 
bisher 100 % aller Vorhaben auf 10 % reduziert. 
Bei der Prüfung der Verwendungsnachweise 
schalte die Landesanstalt für Landwirtschaft die 
Wasserwirtschaftsämter nur noch bei Bedarf für 
fachliche Fragen und nicht mehr standardmäßig 
ein. 

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie, das die vier Förderpro-
gramme aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) betreut, gehe davon aus, 
dass der Landtagsbeschluss die INTERREG-Pro-
gramme nicht betreffe; es habe sich gegenüber 
dem federführenden Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten nur zum Pro-
gramm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung“ (RWB) geäußert. Das Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie hielte daran fest, für den EU-Förder-
vollzug wie bisher die dezentralen Strukturen der 
staatlichen Wirtschaftsförderung zu nutzen; dies 
habe sich bewährt, die Kosten für die Pro-
grammabwicklung seien vergleichsweise gering. 
Es versuche, den Fördervollzug soweit wie mög-
lich zu optimieren. So sei die Prüfbehörde im 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst aufgelöst und die Aufgaben der Prüfbe-
hörde im Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie übertragen 
worden. Im Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst bewältige eine einzige zwi-
schengeschaltete Stelle den Fördervollzug. In der 
OBB beschränke sich der EU-Fördervollzug auf 
drei weitere Stellen, im Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit seien ein Referat als zwi-
schengeschaltete Stelle entfallen und anstelle von 
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vier nur noch drei Fachabteilungen in den Förder-
vollzug eingebunden. Das Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit habe wie bei den Agrar-
fonds auch im Bereich des EFRE die Zuständig-
keiten für den staatlichen und nichtstaatlichen 
Wasserbau bei den beiden Schwerpunktwasser-
wirtschaftsämtern München und Nürnberg kon-
zentriert. 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen, das den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) verwaltet, wolle die Anregungen 
für die nächste Förderperiode 2014 bis 2020 auf-
greifen. Es gehe davon aus, dass nach den Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene mindestens 
25 % weniger Fördermittel zur Verfügung stehen 
würden. Soweit wie möglich und sinnvoll sollen 
deshalb die Förderungen an einer Stelle gebündelt 
werden. 

In Bezug auf die neue Förderperiode 2014 bis 
2020 verweisen die Staatsministerien generell da-
rauf, dass zunächst die endgültigen europäischen 
Verordnungen mit den entsprechenden detaillier-
ten Vorgaben für den Fördervollzug abgewartet 
werden müssen. Sie seien generell bestrebt, darin 
enthaltene Spielräume für einen effizienten wie ef-
fektiven Verwaltungsvollzug zu nutzen und dabei 
auch ressortübergreifende Lösungen zu verwen-
den. 

Anmerkung des ORH Die Staatsregierung hat in den verschiedenen Be-
reichen in erheblichem, wenn auch unterschiedli-
chen Maß die Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten auf weniger Dienststellen konzentriert und 
den Fördervollzug erleichtert. Der ORH verweist 
allerdings darauf, dass sich die Anregungen des 
Bayerischen Landtags entgegen der Ansicht des 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie auch auf die INTER-
REG-Programme des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung beziehen. Für die neue För-
derperiode 2014 bis 2020 bleiben die endgültigen 
Vorgaben in den europäischen Verordnungen und 
Richtlinien abzuwarten. Sich daraus ergebende 
Spielräume sind für einen wirtschaftlichen und 
sparsamen Fördervollzug auszuschöpfen. 
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Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 12. Februar 2014 

Kenntnisnahme. 

 


